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Hinweis zum Nachweis einer praktischen Tätigkeit

Fachberater/-in für Gemeinnützigkeit (DStV e.V.)

Zum Nachweis der praktischen Tätigkeit im Sinne des § 3 DStV-Fachberaterrichtlinien kann die Dokumentation der 
Tätigkeiten im Bereich der Beratung von gemeinnützigen Vereinen, gGmbHs und Stiftungen dienen. 

• Fragen zur Gestaltung einer Satzung zur Errichtung einer Stiftung, eines gemeinnützigen Vereins bzw. einer gGmbH

• Beratung zur Errichtung gemeinnütziger Betriebe gewerblicher Art bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts

• Antragstellung gem. § 60a AO

• Beratung zur Behebung von Verfahrensmängeln und bei Ordnungswidrigkeiten

• Beratung im Bereich Rechnungslegung in der Gemeinnützigkeit

• Erstellung der Mittelverwendungsrechnung

• Rücklagenbildung

• Tätigkeitsbericht

• Beratung zur Errichtung eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs, insbesondere Finanzierungsfragen

• Beratung zur Ausgliederung eines Zweckbetriebs

• Beratung zur Umsetzung des Holding- oder des Kooperationsprivilegs (§ 57 Abs. 3, Abs. 4 AO)

• Beratung zur Vermögenverwaltung einer steuerbegünstigten Körperschaft oder Vermögensmasse

• Beratende Begleitung einer steuerlichen Außenprüfung bei einer steuerbegünstigten Körperschaft oder  
Vermögensmasse oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts

• Beratung in außergerichtlichen oder gerichtlichen Verfahren zur Steuerbegünstigung nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 
oder zur Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes gem. § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a UStG

• Steuerstrafrechtliche Beratung bei steuerbegünstigten Körperschaften oder Vermögensmassen

• Steuerstrafrechtliche Beratung bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts

• Beratung zur Einnahmenerzielung einer steuerbegünstigten Körperschaft oder Vermögensmasse: Spenden, 
Mitgliedsbeiträge, Sponsoring, aktive Werbetätigkeiten

• Beratung zur Abgrenzung von echtem Zuschuss und steuerbarem Entgelt

• Beratung zur Spendeneinwerbung

• Beratung in Verlustsituationen bei steuerbegünstigten Körperschaften oder Vermögensmassen

• Beratung bei (drohendem) Verlust der Gemeinnützigkeit

• Beratung zur Grundsteuerwertermittlung und Grundsteuerbefreiung für steuerbegünstigte Körperschaften

• Beratung zur Einrichtung oder Fortentwicklung eines Tax Compliance Management Systems bei  
steuerbegünstigten Körperschaften oder Vermögensmassen


